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Vorstellung der weiterführenden 
Schulen/Schularten:



Anwahl der weiterführenden Schule

• Eltern entscheiden sich nach einem Beratungsgespräch an der 
Grundschule frei für eine Schulform.

• Alle Schulen führen zu allen Abschlüssen (auch zum Abitur).

• Die Oberschulen sind frei anwählbar,
aber Grundschulen in der Nähe zugeordnet.
Ausnahme: Bei Kindern mit festgestelltem sonderpädagogischen 
Förderbedarf entscheidet die Behörde.

• Die Gymnasien sind frei anwählbar.



Zuordnung der Grundschulen zu Oberschulen

Ohne regionale Zugehörigkeit wird an einigen sehr beliebten 
Oberschulen die Aufnahme schwierig, da auch das Leistungskriterium 
an die Region anknüpft.



• Unterricht nach Neigung und Lernfähigkeit durch
Differenzierung auf unterschiedlichen Anforderungsniveaus

• Möglichkeit der 2. Fremdsprache ab der 6. Klasse (nicht verpflichtend)

• alle Abschlüsse 

(erweiterte Berufsbildungsreife, Mittlerer Schulabschluss, Abitur)

• kein Sitzenbleiben

• überwiegend Ganztagsschulen

• Klassenfrequenz: max. 25 Schüler

• Abitur in der Regel nach 13 Jahren
(an anderen Oberschulen aber z. T. auch nach 12 Jahren möglich)

Besonderheiten der Oberschule



Zugeordnete Oberschulen und deren 
„Kennenlerntage“:

• Roland zu Bremen Oberschule

Sa., 16.01.2021 10:00 bis 13:00 Uhr, Schulgebäude 

Schnuppertag: Unterrichtsbesuche, Informationsveranstaltung 

und Rundgang

• Oberschule an der Hermannsburg

Mo., 18.01.2021, 14:30 – 16:30 Uhr, Schulgelände

Tag der Unterrichtseinblicke

Mo., 18.01.2021, 16:30 – 17:30 Uhr, Mensa

Informationselternabend



Besonderheiten der Gymnasien

• Unterricht mit erhöhtem Lerntempo auf einem
Anforderungsniveau

• verpflichtende 2. Fremdsprache ab Klasse 6

• alle Abschlüsse:

nach Wiederholung 9: erweiterte Berufsbildungsreife, nach erfolgreicher 
Versetzung in die Oberstufe in der E-Phase: Mittlerer Schulabschluss, Abitur

• kein Sitzenbleiben bis Klasse 9

• kein Wechsel zur Oberschule

• Klassenfrequenz: ca. 28 - 33 Schüler*innen

• Abitur nach 12 Jahren 
(Ausnahme: Gy Links der Weser auch nach 13 Jahren)

• frei anwählbar ohne regionale Zuordnung



Anforderungen am Gymnasium
Bitte beachten Sie:

Um auf einem Gymnasium erfolgreich mitarbeiten zu können,

sollten die Kinder:

• sich gut konzentrieren können,

• leistungsbereit sein, 

• belastbar sein,

• selbstständig arbeiten können.

Ab Jahrgang 6 ist eine zweite Fremdsprache verpflichtend!



Das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 
können sie kennenlernen am:

Infotag: Donnerstag, den 14.01.2021 von 16.30 Uhr – 19.00 Uhr
im A-Gebäude (wenn möglich!)

Vortrag über die Mittelstufe und das Schulleben 17:30 Uhr
in der Aula, C-Gebäude

Falls Sie vorher schon Rückfragen haben, melden Sie sich bitte unter 
0421-361-16679 oder susanne.giesa@schulverwaltung.bremen.de

mailto:susanne.giesa@schulverwaltung.bremen.de


Ablauf der Anwahl

• Dezember und Januar 2020/2021: Infotage der weiterführenden Schulen

• 21. bis 28. Januar 2021: Elternberatung in den Grundschulen und Ausgabe 
der Anmeldebögen (auch für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
LSV und W+E).

• Bis 09.02.2021: 

• Abgabe der Anmeldebögen in der Grundschule und

• Abgabe von Härtefallanträgen direkt bei der weiterführenden Schule.

• Anfang März 2021: Aufnahmeverfahren an den weiterführenden Schulen

• 19.03.2021: Ausgabe der Aufnahmebescheide

• (22.3. – 01.04.2021: Telefonische Elternberatung in der Behörde)



Kompolei – Zeugnis im 1. Halbjahr der 4. Klasse

In den Fächern Deutsch und Mathematik 
gibt es jeweils 4 Kompetenzbereiche. In 
Mathe 10 und in Deutsch 11 relevante 
Unterkompetenzbereiche, je 2‐3 pro 
Kompetenzbereich.

Die Leistung ist dann ÜRS, wenn 

(1) in jedem der vier Kompetenzbereiche 
mindestens 1 Kreuz im neunten oder 
zehnten Kästchen ist und 

(2) insgesamt die Mehrheit der Kreuze, d.h. 
6 von 10 (Mathematik) bzw. 6 von 11 
(Deutsch) mindestens im neunten 
Kästchen ist.



Anmeldeformular 

für die Oberschule 
und das Gymnasium



Detailansicht Anmeldung 
Oberschule/Gymnasium



Detailansicht Anmeldung 
Oberschule/Gymnasium



Die Schulnummern (SNR) in der Broschüre

Ab Dezember unter: 
www.bildung.bremen.de

Service 

Broschüren und Flyer

http://www.bildung.bremen.de/


Sonderpädagogische Förderung und Inklusion

• Förderbedarf in den Bereichen „Sehen“, „Hören“ oder 
„körperliche und motorische Entwicklung:

• Teilnahme am Aufnahmeverfahren als Regelschüler*in

• Besuch eines Förderzentrums möglich

• Förderbedarf im Bereich „Wahrnehmung und Entwicklung“:

• Entscheidung der Fachaufsicht, Wunsch der Eltern wird geprüft

• Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache oder sozial-
emotionale Entwicklung:

• Entscheidung der Fachaufsicht, Wunsch der Eltern wird geprüft



Auswahlverfahren

• Bei Überanwahl einer Schule wird ein Aufnahmeverfahren 
durchgeführt.

(war in den letzten Jahren im Stadtteil nötig)

• Wir raten ihnen deshalb:

Nehmen Sie eine Schule aus dem Stadtteil in ihre 
Erstwahl, um einen sicheren Schulplatz zu 
erhalten.



Das Aufnahmeverfahren wird nur bei Überanwahl durchgeführt

und erfolgt nach folgenden Kriterien

Gymnasium:

1. bis zu 10 % Härtefälle (über dem Regelstandard) 

2. (ggf. Grundschulen mit besonderen Fremdsprachen)

3. Kinder über Regelstandard bis 100 % (ggf. Los)

4. Härtefälle (nicht über dem Regelstandard)

5. alle übrigen Bewerber (ggf. Los)

Oberschule:

1. bis zu 10 % Härtefälle

2. (ggf. Grundschulen mit besonderen Fremdsprachen)

3. bis zu 33 % Kinder mit Leistung über dem Regelstandard regional zugeordnet (ggf. Los) 

4. regional zugeordnete Grundschulen; Zuzug vor Aufnahmeverfahren gleichgestellt (ggf. Los)

5. alle übrigen Bewerber (ggf. Los)

„Erstwahl sticht Zweitwahl, Zweitwahl die Drittwahl“

Aufnahmeverfahren 



Voraussetzungen für einen Härtefall sind:

1. Für die vorhandene Behinderung gibt es an der Schule die 
notwendigen baulichen und räumlichen Voraussetzungen.

2. Aufgrund einer außergewöhnlichen familiären und sozialen 
Situation entstehen erhöhte Belastungen, wenn das Kind 
nicht an dieser Schule untergebracht werden kann.

Ein Geschwisterkind/ Zwilling (im familienrechtlichen Sinn) an der gleichen 
Schule ist kein Härtefall per se, sondern muss ebenfalls mit einer 
außergewöhnlichen familiären und sozialen Situation begründet werden. 

Härtefallantrag: Formloses Schreiben bis zum Ablauf der 
Anmeldefrist in der weiterführenden Schule abgeben!

Härtefallregelung



Unsere Empfehlungen

Entscheidung für die Schulform:

Hören Sie auf den Rat der Grundschulkolleg*innen und 
schauen Sie, was Ihr Kind derzeit braucht.

Alle Schulabschlüsse sind grundsätzlich auf beiden 
Schulformen möglich.

Entscheidung für die Schule:

Kommen Sie zu unseren Schnuppertagen und machen Sie 
sich selbst ein Bild.

Bleiben Sie im Stadtteil.



Die Elternbroschüre
Verteilung der neuen 
Broschüre über die 
Grundschulen im Dezember 
2020 

oder unter:

www.bildung.bremen.de

Service 

Broschüren und Flyer

http://www.bildung.bremen.de/


Auch wir danken für 

Ihre Aufmerksamkeit!


